
Ordnung zur gemeinnützigen Mittelver-
wendung bei Hochzeiten, Geburtstage 
und Beerdigungen von Mitgliedern des 
TSV 1925 Neukirch
(per Beschluss der Vorstandssitzung vom 16.11.2020; Ersatz für die Ordnung zu Zuwendungen an-
lässlich Hochzeiten, Jubiläen und Beerdigungen des TSV Neukirch 1925 vom 17.11.2004)

Hochzeiten

Betrag	 60,00 €
Wer?	 Vorstände, Abteilungsleiter, lizensierte und nicht lizensierte Übungsleiter bei aktiver Tätigkeit

Geburtstage

Betrag	 30,00 €
Wer?	 Ehrenmitglieder ab dem 65. Geburtstag und alle darauffolgenden 5 Jahre

Beerdigung

Betrag	 100,00 €
Wer?	� Vorstände, Abteilungsleiter, lizensierte und nicht lizensierte Übungsleiter, Ehrenmitglieder,  

sonstige Mitglieder auf Beschluss der Vorstandschaft bei aktiver Tätigkeit

Gemeinnützige Mittel werden generell aus der Hauptkasse bestritten.

Neukirch, den 26.04.2021


